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{etwa im Streit zwischen Rörig und Yrwing), sich heutzutap bemerkenswert 
aß&t'Dihert haben, so daß Unterschiede letztlich nur noch in .Kleinigkeiten be-
Stehen. Erleb Hoffmann 

Gösta Ä q u i s t , Kungen och Ritten. Studier till Uppkomscen oc::h den tidi­
pre Utveclclingen av Kuqens Laptiftninpmakt och Domsrätt under Medel­
tiden (Skrifter utgivna av Institutet för Rlttshistorisk Forsknins. grundat av 
Gustav och Carin Olia. Serien I Rittshistorisk Bibliotek Nr. 43) Lund 1989, 
ISBN 91-85190-39-X, 373 S., (mit deutscher Zusammenfassung). - Das frühe 
schwedilche Königtum stützte sich auf das R.echt, das Volksaufphot (Ledung) 
zu filhren, auf seine GefoJp:ha& und den Landbesitz mit Königshöfen. Gewisse 
sakrale Züae hoben die .K.&Up und ihre Sippe iber die ihrigen Großen hinaus. 
Eineil direkten Einfluß auf die R.echtsc:haffung und die Gerichtsbarkeit besaßen 
die schwedischen Könige - wie auc:h die Könige in den übrigen nordischen 
Reichen - jedoch damals nicht. Dieser Bereich war vielmehr eine Domine der 
verschiedenen Landsthinp. Die Thinge standen dabei weithin unter entschei­
dendem Einfluß der Großen (d. h. einer Art "V olksadel" bzw. der ,,Friihform" 
des Adels). Hier wurde unter Vorsitz eines ,,Lacmans••, der dieser Gruppe der 
Großen anphörte, Recht pfunden, aber auch bei Bedarf Recht geschaffen. Der 
Vf. schildert nun, wie Schritt filr Schritt das Königtum in Schweden im Verlauf 
des .spiteren Hoch- und des Spit-MA Einfluß auf die Rechtsprechung zu neh­
men begann. Hierzu boten etWa die Notwendigkeiten, die Verhähnisse der 
KönippfoJpchaft zu repJn. die RechtsStellung der Kirche nach der Christiani­
sierung durch SchaQUng eines "Christenrechts" zu sichern und die beginnende 
Ablösung der Ableistung von Krieplie1111: im Volksheer durch die Ledung­
steuer erste Andtze. Die Verfestigung der Könipmacht unter den Nachkom­
men Birger Jarls, den sopuannten .,Folkunpm", führte dann schrittweise seit 
Mitte des 13. Jh. einerseits zu direkter könicJicher Rechtssprec:hung in Konkur­
renz mit den I..ands- und Hiradsthinpn, andererseits zur Einflußnahme auf die 
Schal'fual neuen Rechts (vor allem durch König Magnus LadulL), wobei der 
König die Neufesdeaual von Recht initiierte, den Landsdungen aber das (bei 
machtvollen Hemc:hem faK nur noch formale) R.echt verblieb, die neuen Sat­
zungen anzunehmen (ihnlich wie dies im diaisc:hen Jitischen Lov von 1241 be­
schrieben wird. Breiten Umfang nimmt in diesem Buch auch die Untersuchung 
des Vf. iber die verschiedenen ,,llechtsausschisse" (,,nämd") und ihre Bedeu-
tung filr den R.echtspng auf den Thingen ein. Erich Hoffmann 

Peter S a w y er , The MaJdna of Sweden. Oc:casional Papers on Medieval 
Topics 3, AlingsL 1988, Viktoria Bokförlag. in c::ooperation with The Depart­
ment ofHistory, Gotheaburs Univenity, ISBN 91-86708-08-2, 60S. -Seit den 
80er Jahren ist in Skaadinavien die Diskussion über die Reichsbildung in 
Schweden und Diaemark teils ventitkt, teils wiederbelebt wonlen. Der Streit 
um die Fl'llp. wann die B.eichsbilduac des ma. Schweden abgeschlossen war, be­
schl&ict die schwedilche Mitte1a1terfonc leit vielen Jahrzehnten. Eine 
communis opinio isc bisher noch nicht erzielt worden, da das geringe Quellen­
material der IChrifdic:hen Tndition, aber auch die reichhaltigeren archiologi· 
sc:hea Funde keine eiddeutigen Schlisse zululen. AUgemein anerkannt: ist die 
FestaeUunt. da& man Ton einem schwedischen Großteich erst in dem Augen-


